
|	11

Volksabstimmung vom
24. November 2013

Wir passen gut zusammenWir passen gut zusammenWir passen gut zusammen

Botschaft des Gemeinderates
zur Volksabstimmung über die Vereinigung der 
Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politischen 
Gemeinde Sirnach und damit Bildung einer 
«Einheitsgemeinde».

Botschaft der Volksschulbehörde 
zur Volksabstimmung über die Vereinigung der 
Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politischen 
Gemeinde Sirnach und damit Bildung einer 
«Einheitsgemeinde».



	

Inhaltsverzeichnis
Die Abstimmungsfrage …………………………………………………………… 3
Das Wichtigste in Kürze ……………………………………………………… 4 – 6
Ausgangslage ……………………………………………………………………… 7 – 8
Gesetzliche Grundlagen …………………………………………………… 9 – 10
Einheitsgemeinden sind nichts Neues …………………………………… 11
Chancen, Risiken, Konsequenzen …………………………………… 12 – 14
Ergebnis der öffentl. Vernehmlassung …………………………… 15 – 18
Vorprüfung durch den Kanton ………………………………………… 19 – 23
Die Organisation der Einheitsgemeinde ………………………… 24 – 25
Was ändert sich für den Bürger …………………………………………… 26
Die wichtigsten Fragen und Antworten …………………………27 – 30
Die neue Gemeindeordnung …………………………………………… 31 – 48
Empfehlung der Schulbehörde  
und des Gemeinderates ………………………………………………………… 49
Beschlüsse des Gemeinderates  
und der Volksschulbehörde …………………………………………………… 50

Inhalt



|	32

aBStIMMUnGSFRaGE UnD aBStIMMUnGSVERFahREn

Abstimmungsvorlage:
Volksabstimmung über die Vereinigung der Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politi-
schen Gemeinde Sirnach und damit Bildung einer «Einheitsgemeinde».

Die Abstimmungsfrage lautet:

Wollen Sie der neuen Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Sirnach und da-
mit der Vereinigung der Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politischen Gemeinde  
Sirnach per 1. Januar 2015 zustimmen?

Abstimmungsverfahren

In den Unterlagen zur Volksabstimmung vom 24. November 2013 finden Sie
•	einen Stimmzettel der Politischen Gemeinde Sirnach, und
•	einen Stimmzettel der Volksschulgemeinde Sirnach.

Auf beiden Stimmzetteln haben Sie die gleiche Frage zu beantworten. Dieses Abstimmungs-
verfahren muss, gemäss § 1 der Verordnung des Regierungsrates über die Vereinigung von 
Schulgemeinden und Politischen Gemeinden, so durchgeführt werden, weil die Volksschul-
gemeinde und die Politische Gemeinde unabhängig voneinander über die Vereinigung der 
Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politischen Gemeinde Sirnach und damit der Bildung 
einer «Einheitsgemeinde» entscheiden müssen.

Auf dem einen Stimmzettel entscheiden Sie als stimmberechtigtes Mitglied der Volksschul-
gemeinde und auf dem anderen Stimmzettel als stimmberechtigtes Mitglied der Politischen 
Gemeinde. Dies ist ein formaljuristischer Vorgang. Füllen Sie bitte beide Stimmzettel aus.

Gemeinderat und Schulbehörde empfehlen einstimmig, dieser Vorlage zuzustimmen.



	

DaS WIChtIGStE In KÜRZE

1. Ausgangslage
 Auf dem Gemeindegebiet von Sirnach bestehen zwei eigenständige Gemeinden mit iden-

tischer geografischer Ausdehnung. Beide Gemeinden sind als unabhängige politische 
Körperschaften strukturiert und organisiert. Zur Koordination ihrer Aktivitäten finden 
zwischen der Politischen Gemeinde und der Volksschulgemeinde seit Jahren regelmässig 
Behördenkonferenzen statt. Darüber hinaus arbeiten die beiden Gemeinden bereits heute 
in einzelnen Aufgabengebieten zusammen, oder beteiligen sich finanziell an Projekten von 
gemeinsamem Nutzen.

 Gestützt auf die durchwegs positiven Erfahrungen der bisherigen Zusammenarbeit haben 
Gemeinderat und Schulbehörde eine paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe un-
ter Führung des Leiters Ressort Schulentwicklung gebildet. Diese hatte den Auftrag, die 
Schaffung einer Einheitsgemeinde Sirnach zu prüfen und Entscheidungsgrundlagen zu er-
arbeiten. Seit Mai 2011 hat diese Arbeitsgruppe die Auswirkungen und Möglichkeiten einer 
Einheitsgemeinde Sirnach sowohl auf Behörden- als auch Verwaltungsstufe analysiert und 
bewertet.

2. Gesetzliche Grundlagen
 Das Gesetz über die Volksschule vom 11. März 1997 sieht die Möglichkeit der Vereinigung 

von Schulgemeinden mit Politischen Gemeinden ausdrücklich vor. Die Vorgaben von § 62 
des Gesetzes über die Volksschule sind erfüllt. Das Gebiet der Volksschulgemeinde und der 
Politischen Gemeinde ist deckungsgleich.

 In der Verordnung des Regierungsrates über die Vereinigung von Schulgemeinden und Po-
litischen Gemeinden vom 11. März 1997 sind insbesondere die Details zur Vereinigung von 
Schulgemeinden mit Politischen Gemeinden enthalten. Dies sind im Wesentlichen:

	 •	Beschlussfassung	•	Schulkommission	•	Gemeindeordnung	•	Aufgaben	der	Schulkommis-
sion	•	Amtsdauer	•	Kantonale	Aufsicht.

 Die beantragte Vereinigung der Volksschulgemeinde Sirnach und Politischen Gemeinde  
Sirnach erfüllt die gesetzlichen Vorgaben in allen Punkten.

3. Politische Gemeinde und Schulgemeinde passen gut zusammen
 Das Modell der sogenannten «Einheitsgemeinde» (in der Thurgauer Gesetzgebung gibt es 

diese Bezeichnung nicht) ist im Kanton Thurgau noch wenig verbreitet. Erst 5 der 80 Poli-
tischen Gemeinden nehmen teilweise Aufgaben im Bildungsbereich wahr. In der überwie-
genden Mehrzahl der anderen Kantone stellt die «Einheitsgemeinde»  traditionsgemäss 
den Normalfall dar oder wurde deren Bildung in den vergangenen Jahren in grosser Zahl 
geprüft und eingeführt.
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 Die Erfahrungen der «Einheitsgemeinden» sind mehrheitlich positiv. Sie konnten ihre Ge-
meindestrukturen vereinfachen und das ganzheitliche Denken und Planen verstärken. Dop-
pelspurigkeiten wurden beseitigt und der Koordinationsaufwand gesenkt. Die vereinigte 
Verwaltung konnte die vorhandenen Synergiemöglichkeiten besser nutzen, was langfristig 
zur Kostensenkung beitrug. Die Einsparungen sind aber nicht das Hauptargument einer 
Vereinigung. Der Nutzen der Einheitsgemeinde liegt vor allem bei den strukturellen Verein-
fachungen, der besseren Koordination und insbesondere der ganzheitlichen Entwicklung.

4. Wesentliche Merkmale der geplanten Einheitsgemeinde
a. Eine Gemeinde mit einer Rechtspersönlichkeit, ein Finanzhaushalt, ein Steuerfuss.
b. Die Schule ist ein Gemeinderatsressort.
c. Bildung einer fünfköpfigen, vom Volk gewählten, Schulkommission mit selbständigen 

Entscheidungsbefugnissen.
d. Der Präsident/Die Präsidentin der Schulkommission ist Mitglied des Gemeinderates und 

präsidiert die Schulkommission.
e. Die Schulkommission ist zwingend für die wesentlichen Aufgaben im Bildungsbereich 

zuständig. Sie beschliesst abschliessend über:
✓ Die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler
✓ Die Anordnung von pädagogischen Massnahmen
✓ Disziplinarmassnahmen
✓ Organisatorische Massnahmen
✓ Anstellung und Entlassung von Lehrkräften und Schulleitungen
✓ Gefährdungsmeldungen an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

 In den übrigen Schulangelegenheiten hat sie das Antragsrecht an den Gemeinderat.
f. Administrative Aufgaben sind übertragbar.
g. Die subsidiäre Zuständigkeit liegt beim Gemeinderat.

5. Chancen und Risiken
 Im Verlaufe der Projektarbeit sind die Vor- und Nachteile ausgiebig erörtert worden. Aus 

Sicht von Gemeinderat und Schulbehörde überwiegen die Chancen, weshalb die Bildung 
einer Einheitsgemeinde von beiden Behörden eindeutig begrüsst wird.

6. Organisation der Einheitsgemeinde
 Die Aufbauorganisation in der Einheitsgemeinde orientiert sich grundsätzlich am vor kur-

zem eingeführten Geschäftsleitungsmodell der Politischen Gemeinde. Die Schulverwal-
tung ergänzt als «Abteilung Schulverwaltung» die nach Aufgabenbereichen gegliederte 
Gemeindeverwaltung. Die Leitung der Schulverwaltung nimmt in ihrer Funktion als Abtei-
lungsleitung Einsitz in der Geschäftsleitung und ist Teil des Führungsteams der Schule. Sie 

DaS WIChtIGStE In KÜRZE



	

übt zudem eine Stabsfunktion für die Schulkommission aus. Die Schulleitungen bleiben so-
wohl fachlich als auch personell-administrativ dem Schulpräsidenten/der Schulpräsidentin 
unterstellt.

7. Neue Gemeindeordnung
 Der Vorschlag für die neue Gemeindeordnung als «Einheitsgemeinde» baut auf der – be-

währten – bisherigen Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde auf. Sie wird mit jenen 
Bestimmungen ergänzt, welche für die Integration der Schule – auf der Stufe Gemeinde-
ordnung – erforderlich sind. Dazu werden einige spezifische Bestimmungen aus der bishe-
rigen Gemeindeordnung der Volksschulgemeinde Sirnach übernommen.

8. Öffentliche Vernehmlassung
 In der Zeit vom 14. Februar 2013 bis 5. April 2013 war die Bevölkerung eingeladen, sich zum 

Entwurf einer neuen Gemeindeordnung vernehmen zu lassen. Über das Ergebnis der Ver-
nehmlassung wird auf der Seite 15 dieser Botschaft informiert.

9. Beschluss der Schulbehörde und des Gemeinderates
 Schulbehörde und Gemeinderat haben die Anträge der Projektgruppe je einzeln beraten. 

Am 1. Juli 2013 sind der Gemeinderat und am 24. Juni 2013 die Schulbehörde unabhängig 
voneinander zum Schluss gekommen, dass die Chancen einer Einheitsgemeinde Sirnach de-
ren Risiken überwiegen. Beide Behörden haben den Entwurf für eine neue Gemeindeord-
nung einstimmig genehmigt und beschlossen, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
an der Volksabstimmung vom 24. November 2013 die Vereinigung der Volksschulgemeinde 
Sirnach mit der Politischen Gemeinde Sirnach und damit Bildung einer «Einheitsgemeinde» 
zum Entscheid vorzulegen.

DaS WIChtIGStE In KÜRZE
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aUSGanGSlaGE

Auf dem Gemeindegebiet von Sirnach bestehen zwei eigenständige Gemeinden mit identi-
scher geografi scher Ausdehnung.
Beide Gemeinden sind als unabhängige politische Körperschaften strukturiert und organi-
siert. Zur Koordination ihrer Aktivitäten fi nden zwischen der Politischen Gemeinde und der 
Volksschulgemeinde seit Jahren regelmässig Behördenkonferenzen statt. Darüber hinaus ar-
beiten die beiden Gemeinden bereits heute in einzelnen Aufgabengebieten zusammen, oder 
beteiligen sich fi nanziell an Projekten von gemeinsamem Nutzen. 

So zum Beispiel:
✓ Gemeinsame Botschaften für die Gemeindeversammlungen
✓ Gestaffelte Gemeindeversammlungen am selben Abend
✓ 2 Behördenkonferenzen pro Jahr

Gemeinsame Projekte:
✓ Tagesschule
✓ Jugendkommission
✓ Bibliothek
✓ Haus der Jugend
✓ Tagesstrukturen Sirnach
✓ Hallenbad
✓ Schulhausplatz Grünau
✓ Sportplatz Busswil
✓ Kindergarten Brüel
✓ Beachvolleyballplatz Grünau

Politische Gemeinde

Volksschulgemeinde



	

aUSGanGSlaGE

Gestützt auf die durchwegs positiven Erfahrungen der bisherigen Zusammenarbeit haben Ge-
meinderat und Schulbehörde eine paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe unter Führung 
des Leiters Ressort Schulentwicklung gebildet. Diese hatte den Auftrag, die die Vereinigung der 
Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politischen Gemeinde Sirnach und damit die Bildung einer 
«Einheitsgemeinde» Sirnach zu prüfen und Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Seit Mai 
2011 hat diese Arbeitsgruppe die Auswirkungen und Möglichkeiten einer «Einheitsgemeinde» 
Sirnach sowohl auf Behörden- als auch Verwaltungsstufe analysiert und bewertet, wobei die 
folgenden Arbeitsschritte durchgeführt wurden:
✓ Erhebung bestehender Zusammenarbeitsformen.
✓ Durchführung einer Verwaltungsanalyse in den Bereichen Finanzen, Liegenschaften und 

Schulverwaltung.
✓ Klärung der vorhandenen Rechtsgrundlagen.
✓ Vorbereitung und Moderation eines gemeinsamen Workshops der beiden Behörden zur Dis-

kussion von Chancen, Risiken und Rahmenbedingungen einer möglichen «Einheitsgemeinde».
✓ Erarbeitung einer Gemeindeordnung.
✓ Durchführung einer öffentlichen Vernehmlassung.
✓ Vorprüfung der Gemeindeordnung durch das Departement für Inneres und Volkswirtschaft, 

unter Konsultation des Departementes für Erziehung und Kultur (DEK).
✓ Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat und die Schulbehörde.
✓ Erarbeitung und Verabschiedung der Abstimmungsbotschaft.
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GESEtZlIChE GRUnDlaGEn

1. Gesetz über die Volksschule (410.11)
vom 11. März 1997

Die Vorgaben von § 62 des Gesetzes über die Volksschule sind erfüllt. Das Gebiet der Volks-
schulgemeinde und der Politischen Gemeinde ist deckungsgleich.

2. Verordnung des Regierungsrates über die Vereinigung von Schulgemeinden und Po-
litischen Gemeinden (410.31)

 vom 11. März 1997

Die Grundlagen für eine Einheitsgemeinde Sirnach basieren auf den Bestimmungen dieser 
Verordnung, welche insbesondere die Details zur Schaffung von Einheitsgemeinden enthält. 
Dies sind im Wesentlichen:
•	Beschlussfassung	•	Schulkommission	•	Gemeindeordnung	•	Aufgaben	der	Schulkommission	
•	Amtsdauer	•	Kantonale	Aufsicht

Gesetz über die Volksschule
§ 62

1Deckt sich das Gebiet der Schulge-
meinde mit jenem der Politischen Gemein-

de können die Aufgaben der Schulgemeinde 
der Politischen Gemeinde übertragen werden, 

sofern beide Gemeinden zustimmen.
2Die Übertragung bedarf der Bewilligung des 

Regierungsrates. Dieser kann Auflagen oder Bedin-
gungen festlegen.

3Die Betreuung der schulischen Angelegenheiten 
wird durch eine Schulkommission besorgt, die über 

mindestens fünf Mitglieder verfügen muss. Der 
Präsident oder die Präsidentin wird vom Volk 

gewählt, die Wahl der übrigen Mitglieder 
richtet sich nach der Gemeindeord-

nung.
4Der Regierungsrat 
erlässt ergänzende 
Bestimmungen.



	

GESEtZlIChE GRUnDlaGEn

3. Die Rechtsgrundlagen liegen vor

Die Prüfung der Rechtsgrundlagen hat ergeben, dass die zur 
Vereinigung der Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politi-
schen Gemeinde Sirnach und damit Bildung einer «Einheits-
gemeinde» notwendigen Voraussetzungen vorhanden sind. 
Gemäss § 62 des Gesetzes über die Volksschule können die 
Aufgaben der Schulgemeinde der Politischen Gemeinde über-
tragen werden, wenn sich das Gebiet einer Schulgemeinde 
mit jenem der Politischen Gemeinde deckt und sofern beide Gemeinden zustimmen. Die 
Verordnung des Regierungsrates über die Vereinigung von Schulgemeinden und Politischen 
Gemeinden vom 11. März 1997 lässt dabei die Überwachung der Schulführung einer eigens zu 
bestimmenden Schulkommission zukommen, welche durch den/die von den Stimmberech-
tigten gewählten Präsidenten/gewählte Präsidentin der Schulkommission geleitet wird. Die 
Schulkommission entscheidet unter Vorbehalt des Rekursrechts an das Departement für Er-
ziehung und Kultur abschliessend über:
•	 die Schullaufbahn der Schüler und Schülerinnen wie Aufnahme, Beförderung, Versetzung 

und Antragstellung über die vorzeitige Entlassung aus der Schulpfl icht;
•	 Anordnung von Massnahmen gemäss den §§ 21 bis 24 der Verordnung des Regierungsrates 

über die Volksschule und den Kindergarten;
•	 Disziplinarmassnahmen gegenüber Lehrkräften sowie Schülern und Schülerinnen;
•	 organisatorische Massnahmen wie Aufhebung und Errichtung von Lehrstellen, Festsetzung 

der Unterrichtszeiten, Zuteilung der Schüler und Schülerinnen auf die einzelnen Abteilun-
gen, Bewilligung von Schuleinstellungen und Schulanlässen, Festlegung der Probezeit;

•	 Anstellung und Entlassung der Lehrkräfte;
•	 Einreichung von Gefährdungsmeldungen an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

In den übrigen Schulangelegenheiten hat die Schulkommission das Antragsrecht an den Ge-
meinderat.
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Das Modell der Einheitsgemeinde ist im 
Kanton Thurgau noch wenig verbreitet. Erst 
5 der 80 Politischen Gemeinden nehmen 
teilweise Aufgaben im Bildungsbereich 
wahr.

In einer Mehrzahl der anderen Gemeinden 
und Kantone unseres Landes stellt die Ein-
heitsgemeinde traditionsgemäss den Nor-
malfall dar oder wurde deren Bildung in den 
vergangenen Jahren in grosser Zahl geprüft 
und eingeführt. Insbesondere auch in den 
Nachbarkantonen St. Gallen und Zürich.

Welche Überlegungen stecken hinter dieser Tendenz?
Die Erfahrungen der Einheitsgemeinden sind mehrheitlich positiv. Sie konnten ihre Gemeinde-
strukturen vereinfachen und das ganzheitliche Denken und Planen verstärken. Doppelspurig-
keiten wurden beseitigt und der Koordinationsaufwand gesenkt. Die vereinigte Verwaltung 
konnte die vorhandenen Synergiemöglichkeiten besser nutzen, was langfristig zur Kostensen-
kung beitrug. Die Einsparungen sind aber nicht das Hauptargument einer Vereinigung. Der 
Nutzen der Einheitsgemeinde liegt vor allem bei den strukturellen Vereinfachungen, der bes-
seren Koordination und insbesondere der ganzheitlichen Entwicklung.

EInhEItSGEMEInDEn SInD nIChtS nEUES



	

Chancen- und Riskobeurteilung

Im Verlaufe der Projektarbeit sind die Vor- 
und Nachteile ausgiebig erörtert worden. 
Aus Sicht von Gemeinderat und Schul-
behörde sprechen namentlich folgende 
Gründe für oder gegen die Bildung einer 
Einheitsgemeinde:

ChanCEn, RISIKEn, KonSEqUEnZEn

Thema Chancen Risiken
Entwicklung 
der
Gemeinde

•	Aus zwei starken Teilen ergibt sich ein 
noch stärkeres Ganzes («Vorteile der 
Grösse»)

•	«Eine Sirnacher Stimme» gegenüber 
Kanton, Gemeinden, Verbänden, etc., 
einheitlicher Auftritt

•	Ganzheitliche Investitionsplanung, 
Finanzierung von Projekten

•	Einheitliche Finanz- und Steuerpolitik

•	Statusverlust für Schule

Führung 
durch
Milizbehörde

•	Entlastung beider Behörden im 
operativen Bereich (z.B. Infrastruktur, 
Personalführung), dadurch erhöhte 
Miliztauglichkeit

•	Optimierung der Entscheidungs- und 
Kommunikationsabläufe, Reibungsver-
luste fallen weg

•	Stärkung des Themas Bildung, da 
Schulbehörde:

 ➔ im Gemeinderat vertreten
 ➔ sich auf ihr Kerngeschäft konzent-
rieren kann

•	«Verpolitisierung» der Schule (Dis-
kussionen namentlich bei Kosten des 
Bereichs Bildung)

•	Unvereinbarkeit verschiedener «Unter-
nehmenskulturen»

•	Unklarheiten bei Zuständigkeiten/
Kompetenzen (insbesondere Finanz-
kompetenzen des Präsidiums der 
Schulkommission)

•	Mehrbelastung für Gemeinderat und 
Schulpräsidium

•	Sinkendes Interesse an Schulbehör-
denamt (infolge Kompetenzverlust, 
bei Verzicht auf Volkswahl) und damit 
Schwierigkeiten, kompetente Personen 
zu fi nden

•	Schwerfälligkeit in der Entscheidungs-
fi ndung

•	Einschränkung der Meinungsvielfalt 
bei einer Reduktion der Anzahl Behör-
denmitglieder
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Thema Chancen Risiken
Dienst-
leistungen
und  
Verwaltung

•	Entflechtung der Zuständigkeiten, 
erhöhte Koordination und Transparenz 
bei ressortübergreifenden Geschäften 
(z.B. Jugendarbeit, Integration, Sicher-
heit, Grossprojekte); als Konsequenz 
Wegfall von Doppelspurigkeiten bzw. 
Nutzung von Synergien

•	Konzentration/Effizienzsteigerung 
namentlich in den Bereichen Liegen-
schaften und Finanzen, mittel- bis 
langfristige Kosteneinsparungen 
(«Skalenvorteile»)

•	Professionalisierung der Verwaltung, 
wo nötig Spezialisierung möglich

•	Mehraufwand für Gemeindeverwal-
tung (namentlich Bauamt)

•	Mehrkosten aufgrund des notwendi-
gen zusätzlichen Personalbedarfs

•	Kooperationskosten und -verluste 
(Eingehen von Kompromissen)

•	Unklarheiten bei Zuständigkeiten/
Kompetenzen/Abläufen

•	Professionalisierung führt zu geringe-
rer Bürgernähe

•	Unvereinbarkeit verschiedener Arbeits-
kulturen

•	Überforderung der Betroffenen
•	Erhöhte Fluktuation mit damit verbun-

denem Know-how-Verlust
Bevölkerung •	Alle öffentlichen Dienstleistungen aus 

einer Hand
•	Erhöhte Transparenz (z.B. bei Budget 

und Rechnung, an der Gemeindever-
sammlung)

•	Fehlende Akzeptanz
•	Falsche Erwartungen (z.B. betreffend 

Kosteneinsparungen)
•	Kritischere/kontroversere Diskussion 

von «Schulgeschäften»

ChanCEn, RISIKEn, KonSEqUEnZEn



	

Konsequenzen in Bezug auf die Rahmenbedingungen

Gemeinderat und Schulbehörde haben die Chancen und Risiken in-
tensiv hinterfragt und gewichtet. Sie sind überzeugt, dass den Risi-
ken mit der Festsetzung von entsprechenden Rahmenbedingungen 
wirksam entgegen gewirkt werden kann. Sie sehen daher vor, in der 
Gemeindeordnung für die geplante Einheitsgemeinde, folgende 
Rahmenbedingungen festzusetzen.

Kriterium Lösungsvorschlag
Anzahl Mitglieder  
Gemeinderat

7 (beibehalten), inkl. Präsident/Präsidentin der Schulkommission.

Ressorts Neue Ressortverteilung notwendig, Schule als eigenständiges 
Ressort.

Status Präsident/Präsidentin 
der Schulkommission

Von Amtes wegen Mitglied im Gemeinderat.

Wahl Präsident/Präsidentin 
der Schulkommission

Durch Stimmberechtigte (gesetzliche Vorgabe).

Vertretung Gemeinderat in 
der Schulkommission

Durch Präsident/Präsidentin der Schulkommission als Gemeinde-
rat/Gemeinderätin.

Status und Zusammen-
setzung der Schulkommission

Kommission mit selbständigen Entscheidungsbefugnissen;  
5 Mitglieder, vom Volk gewählt.

Finanzkompetenzen der 
Schulkommission

Genügend hoch, um zugewiesene Aufgaben erfüllen zu können; 
Transparenz betreffend gebundenen Ausgaben schaffen; Regelung 
in Gemeindeordnung.

Funktion des  
Gemeindeschreibers

Leitung Gesamtverwaltung, Vorsitz Geschäftsleitung.

Unterstellung der  
Schulverwaltung

Leitung Schulverwaltung als «Abteilungsleitung» personell-
administrativ dem Gemeindeschreiber unterstellt, fachlich dem 
Präsidenten/der Präsidentin der Schulkommission.

Unterstellung Schulleitung Schulleitung personell-administrativ und fachlich dem Präsidenten/
der Präsidentin der Schulkommission unterstellt.

Unterstellung Hauswarte Angliederung an Gemeindeverwaltung (Unterstellung unter die 
Leitung der Abteilung Bau und Liegenschaften).

Unterstellung  
Schulsozialarbeit

Angliederung an Gemeindeverwaltung (Unterstellung unter die 
Leitung der Abteilung Soziale Dienste).

ChanCEn, RISIKEn, KonSEqUEnZEn
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Würdigung der Vernehmlassung über das Projekt «Einheitsgemeinde» Sirnach

Insgesamt sind auf die öffentliche Vernehmlassung 16 Stellungnahmen eingegangen, davon 
4 von politischen Parteien und 12 von Einzelpersonen. Dazu hat das zuständige Departement 
des Innern und der Volkswirtschaft (DIV) des Kantons Thurgau nach Konsultation des Depar-
tementes für Erziehung und Kultur (DEK) zum Entwurf der Gemeindeordnung Stellung ge-
nommen.

Aus diesen Stellungnahmen hat die Projektgruppe folgende Schlüsse gezogen:

1. Grundsatz
Dem Vorschlag zur Bildung einer Einheitsgemeinde konnten sich bis auf eine Einzelperson 
alle Vernehmlassungsteilnehmer anschliessen, 6 davon (darunter 2 Parteien) allerdings nur 
mit Vorbehalten. Das DIV bescheinigte dem vorgelegten Entwurf der Gemeindeordnung 
einen sehr guten Stand und bestätigte die Übereinstimmung mit dem übergeordneten 
Recht.

Folgerung: Das Projekt wird auf der vorgelegten Grundlage weiter geführt.

2. Organisation der Einheitsgemeinde/Behördenstruktur
Mit der vorgeschlagenen Organisation der Behörden in der geplanten Einheitsgemeinde 
waren praktisch alle Vernehmlassungsteilnehmer einverstanden. Das DIV machte darauf 
aufmerksam, dass es in der neuen Struktur keinen Schulpräsidenten mehr geben kann, da 
in einer Einheitsgemeinde der Gemeinderat als oberste Behörde der Gemeinde auch die 
letzte Verantwortung für die Schule trage. Die korrekte Bezeichnung wäre also «Präsident 
oder Präsidentin der Schulkommission» (allenfalls «Schulkommissionspräsident oder -prä-
sidentin»).

Folgerung: Die Bezeichnung «Schulpräsident oder Schulpräsidentin» wird ersetzt durch die 
Bezeichnung «Präsident oder Präsidentin der Schulkommission».

3. Organisation der Einheitsgemeinde / Verwaltungsstruktur
In verschiedenen Stellungnahmen wurden Fragen und kritische Bemerkungen zur vorge-
sehenen Verwaltungsstruktur angebracht. Insbesondere zwei Themen wurden angespro-
chen:
✓ Die Stellung des Verwaltungsleiters, der zu viel Macht erhalte.
✓ Die Funktion des Abteilungsleiters Bildung und dessen Unterstellung unter die Gemein-

deverwaltung bzw. den Verwaltungsleiter.

ERGEBnIS DER ÖFFEntlIChEn VERnEhMlaSSUnG
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Klärungen/Erläuterungen:
✓ Das Modell der Verwaltungsführung durch einen Verwaltungsleiter wurde vom Ge-

meinderat vor kurzem für die Politische Gemeinde beschlossen und eingeführt. Mit der 
geplanten Einheitsgemeinde und dem Übergang der Schulverwaltung in die Gemeinde-
verwaltung ändert sich daran nichts. Die Aufgaben des Verwaltungsleiters beschränken 
sich auf die operative Ebene und die Personalführung in der Gemeindeverwaltung (ohne 
den pädagogischen Bereich). Die inhaltlichen und politischen Entscheide trifft wie bisher 
ausschliesslich der Gemeinderat, beziehungsweise im pädagogischen Bereich die Schul-
kommission. Vorbereitet werden diese durch die zuständigen Ressortchefs, unterstützt 
durch den betreffenden Abteilungsleiter (im Falle der Schule durch den Präsidenten/die 
Präsidentin der Schulkommission beziehungsweise die Schulkommission). In diesem Sin-
ne kann bei der Funktion des Verwaltungsleiters nicht von Macht gesprochen werden, 
und er erhält er auch in der «Einheitsgemeinde» nicht mehr Einfluss.

✓ Die Bezeichnung «Abteilung Bildung» ist in der Tat etwas irreführend. Die Funktion um-
fasst im Wesentlichen die bisherige Schulverwaltung (soweit Aufgaben wie z.B. die Lie-
genschaftenverwaltung nicht einer anderen Abteilung zugeordnet werden).

✓ Die Leitung der Schulverwaltung wird als eine von fünf Abteilungsleitungen personell-
administrativ dem Verwaltungsleiter unterstellt sein, fachlich jedoch wie bisher dem 
Präsidenten/der Präsidentin der Schulkommission. Als operatives Koordinations- und 
Führungsgremium für die Schule wird weiterhin das bewährte «Führungsteam Schule», 
bestehend aus dem Präsidenten/der Präsidentin der Schulkommission, den Schulleitern 
und dem Abteilungsleiter Schulverwaltung, fungieren. Dieses Element fehlt im Organi-
gramm in der Informationsbroschüre.

✓ Um diese enge Zusammenarbeit zu erleichtern, werden die Leitungsfunktionen der 
Schule inskünftig auch räumlich, in der umgebauten Hauswartwohnung in der «Grün-
au», zusammengefasst.

Folgerungen:
✓ Statt «Abteilung bzw. Abteilungsleiter Bildung» wird die Funktion in der Gemeindeord-

nung und im Organigramm der Einheitsgemeinde als «Abteilung bzw. Abteilungsleiter 
Schulverwaltung» bezeichnet.

✓ Das Organigramm der Einheitsgemeinde wird ergänzt mit dem «Führungsteam Schule», 
bestehend aus dem Präsidenten der Schulkommission, den Schulleitern und dem Abtei-
lungsleiter Schulverwaltung, welches die Zusammenarbeit und die fachliche Unterstellung 
des Abteilungsleiters Schulverwaltung unter den Präsidenten der Schulkommission zum 
Ausdruck bringt. (➔ siehe Organigramm Seite 25)
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4. Regelung der Zuständigkeiten und der Finanzkompetenzen
In einzelnen Stellungnahmen wird befürchtet, mit der vorgesehenen Regelung der Zustän-
digkeiten gehe die Selbständigkeit und die Autonomie der Schule verloren. Zum Teil werden 
deshalb konkrete Änderungen in Art. 29 vorgeschlagen, welcher Aufgaben und Kompeten-
zen der Schulkommission umschreibt.

Klärungen/Erläuterungen:
✓ Zwar geht mit der Einheitsgemeinde die Schulgemeinde als eigenständige Körperschaft 

unter. An der Autonomie der Schule ändert sich jedoch relativ wenig. So steht der päd-
agogische Bereich – für den immer noch die gleichen Leitplanken seitens des Kantons 
gelten – weiterhin ausschliesslich unter der Führung und Verantwortung der Schulkom-
mission und ihres Präsidenten. Und über Schulkredite und Schulbudgets befinden im-
mer noch die gleichen Stimmbürger.

✓ Über die pädagogischen Fragen entscheidet gemäss Art. 18 allein die Schulkommission. 
Sofern diese Entscheide dann kostenwirksam sind (z.B. die Schaffung einer neuen Klas-
se bzw. die Errichtung einer neuen Lehrerstelle), so fliessen diese ins Schulbudget ein. 
Solche Entscheide können vom Gemeinderat im Rahmen der Gesamt-Budgetberatung 
nicht mehr umgestossen werden.

✓ Über welche Geschäfte die Schulkommission abschliessend entscheidet und für welche 
sie Antrag an den Gemeinderat zu stellen hat, ist in § 6 der Verordnung des Regierungs-
rates über die Vereinigung von Schulgemeinden und Politischen Gemeinden verbindlich 
vorgegeben. Davon abweichende Zuständigkeitsregelungen sind nicht möglich. Insbe-
sondere ist es rechtlich nicht möglich, dass – wie in einer Stellungnahme vorgeschlagen 
– die Schulkommission dem Gemeinderat das Schulbudget nur noch zur Kenntnis gibt 
und es direkt der Gemeindeversammlung unterbreitet.

✓ Es macht auch sachlich Sinn, dass formell nur eine Behörde zuständig und verantwort-
lich ist für die Genehmigung von Verträgen (Grundstückgeschäfte, Miete, Pacht, Werk-
verträge) aber auch für Anstellungen (mit Ausnahme von Lehrpersonen und Schullei-
tungen, für welche Vorgaben des DEK gelten). Für Belange der Schule ist die Mitwirkung 
der Schulkommission in jedem Fall sichergestellt. Für sich wiederholende Geschäfte (z.B. 
die Vermietung von Schulräumen) ist gemäss der Delegationsnorm in Art. 23 – wie bei 
anderen «Routinegeschäften» des Gemeinderates wie etwa gastgewerblichen Bewilli-
gungen – eine Delegation der Kompetenz an eine untergeordnete Stelle möglich.

✓ Die Finanzkompetenzen – nur massgebend für neue, d.h. nicht budgetierte, und nicht ge-
setzlich gebundene Ausgaben – von Gemeinderat und Schulkommission müssen in einem 
sinnvollen, der Hierarchie entsprechenden Verhältnis stehen. Weil sie bisher in der Schul-
behörde deutlich höher waren als im Gemeinderat, wäre die Alternative zur vorgeschlage-
nen Reduktion für die neue Schulkommission eine massive Erhöhung der Kompetenzen 
des Gemeinderates. Das ist weder nötig noch politisch opportun. Aber auch die Schulkom-
mission wird mit dem Spielraum gut leben können, musste doch die bisherige Kompetenz 
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von der Schulbehörde noch nie auch nur annähernd ausgeschöpft werden, was nicht wei-
ter überrascht, da in der Schule die allermeisten Ausgaben planbar und gebunden sind.

Folgerung: Keine Veränderung der Zuständigkeiten und Finanzkompetenzen.

5. Bestimmungen zu den Volksrechten
Zur Regelung von Initiative und Referendum gab es keine Einwände. Während sich die 
meisten einverstanden erklärten, kritisierten dagegen einzelne Vernehmlassungsteilneh-
mer den vorgesehenen Verzicht auf die bisher in der Schulgemeinde mögliche beratende 
Mitwirkung von Ausländern und Ausländerinnen an der Gemeindeversammlung.

Klärungen/Erläuterungen:
✓ Die seit 10 Jahren in der Volksschulgemeinde bestehende Mitwirkungsmöglichkeit an 

der Gemeindeversammlung wurde bisher nie in Anspruch genommen.
✓ Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern in der Schule bleiben selbstverständlich ge-

währleistet, unabhängig von der Nationalität.
✓ Die Teilnahme von Ausländerinnen und Ausländern als Gäste an der Gemeindever-

sammlung bleibt weiterhin möglich.

Folgerung: Keine Änderung der Bestimmungen zu den Volksrechten.

6. Weitere Anregungen zur Gemeindeordnung
Eine Partei wünschte eine Ergänzung von Art. 3 der Gemeindeordnung ( Gemeindebetrie-
be) mit Vorgaben ökologischer Natur an die Werke und an die Gemeinde.
Das DIV schlug vor, auf die Bestimmung zu den Schulorten in Art. 4 zu verzichten, da es 
dafür nach dem seinerzeitigen Zusammenschluss zur Volksschulgemeinde keine politische 
Notwendigkeit mehr gebe.

Klärungen/Erläuterungen:
•	 Die	Ergänzung	der	Gemeindeordnung	mit	ökologischen	Vorgaben	kann	durchaus	dis-

kutiert werden. Es wäre jedoch falsch, sie mit der Bildung der Einheitsgemeinde quasi 
«unterzujubeln». Eine solche Diskussion ist separat zu führen.

•	 Die	Bestimmung	über	die	Schulorte	hat	sehr	wohl	noch	eine	politische	Bedeutung,	auch	
wenn diese aktuell nicht zur Diskussion stehen. Eine Streichung von Art. 4 wäre ein miss-
verständliches Zeichen.

Folgerung: Keine Änderung von weiteren Bestimmungen in der Gemeindeordnung, mit Ausnah-
me von gewissen redaktionellen Anpassungen gemäss Stellungnahme des DIV.

ERGEBnIS DER ÖFFEntlIChEn VERnEhMlaSSUnG
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Stellungnahme der Projektgruppe zur Vorprüfung des DIV vom 21. Januar 2013

Art. 4 (Schulorte)
Die Bestimmung über die Schulorte hat sehr wohl noch eine politische Bedeutung, auch wenn 
diese aktuell nicht zur Diskussion stehen. Eine Streichung von Art. 4 wäre ein missverständli-
ches Zeichen.

Folgerung: Verzicht auf die vorgeschlagene Streichung

Art. 6 (Organe)/Allgemeine Bemerkungen, Abs. 3
Den Erklärungen zur korrekten Bezeichnung der neuen Funktion des Schulpräsidenten kann 
gefolgt werden.

Folgerung: Die Bezeichnung «Schulpräsident oder Schulpräsidentin» wird ersetzt durch die Be-
zeichnung «Präsident oder Präsidentin der Schulkommission».

Art. 15 (Botschaft)
Die vorgeschlagene Regelung, dass im gleichen Haushalt lebende Ehepaaren nur eine Bot-
schaft erhalten, entspricht der bisherigen eingespielten und bewährten Praxis in der Politi-
schen Gemeinde Sirnach. Sie geht weniger weit und liegt damit im Rahmen der Bestimmun-
gen im kantonalen Stimm- und Wahlgesetz, das es erlaubt, pro Haushalt nur eine Botschaft 
zuzustellen.

Folgerung: Verzicht auf die vorgeschlagene Übernahme der Formulierung aus dem kantonalen 
Gesetz.

Art. 23 und 30 (Delegation von Aufgaben)
Art. 23 betrifft die Delegationskompetenz des Gemeinderates, Art. 30 jene der Schulkom-
mission. Damit ist klar, wer delegiert. Generelle Kompetenzdelegationen werden in der be-
treffenden Gemeindeordnung geregelt, solche im Einzelfall durch entsprechenden Behör-
denbeschluss. In jedem Fall ist klar, dass dabei allfällige gesetzliche Vorgaben bezüglich nicht 
delegierbare Aufgaben und Kompetenzen einzuhalten sind. Solche Kompetenzdelegationen 
können etwa die Erteilung von gewissen Bewilligungen (z.B. gastgewerbliche Bewilligungen) 
oder Abschluss von gewissen Vermietungen (z.B. Vermietung von Räumlichkeiten für Veran-
staltungen) betreffen.

Folgerung: Keine Änderung der Formulierung

VoRPRÜFUnG DURCh DEn Kanton
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Art 29, Abs. 4, Bst. f
Die Bezeichnung «Abteilungsleiter Bildung» ist in der Tat etwas irreführend. Die Funktion um-
fasst im Wesentlichen die bisherige Schulverwaltung (soweit Aufgaben wie z.B. die Liegen-
schaftenverwaltung nicht einer anderen Abteilung zugeordnet werden).
Die Leitung der Schulverwaltung wird als eine von fünf Abteilungsleitungen personell- 
administrativ dem Verwaltungsleiter unterstellt sein, fachlich jedoch wie bisher dem Präsidi-
um der Schulkommission. Als operatives Koordinations- und Führungsgremium für die Schule 
wird weiterhin das bewährte «Führungsteam Schule», aus dem Präsidenten der Schulkommis-
sion, den Schulleitern und dem Abteilungsleiter Schulverwaltung, fungieren. 

Folgerung: Statt «Abteilungsleiter Bildung» wird die Funktion in der Gemeindeordnung als «Ab-
teilungsleiter Schulverwaltung» bezeichnet.

Art 31 (Geschäftsordnung)
Der Vorschlag, die Genehmigung der Geschäftsordnung der Schulkommission – auf deren An-
trag hin – dem Gemeinderat zuzuweisen, wäre wohl konsequent. Allerdings kann das als wei-
terer – nicht zwingender – Eingriff in die Autonomie der Schule gewertet werden. In ihrer Ge-
schäftsordnung kann die Schulkommission nur die interne Organisation und Aufgabenteilung 
regeln. Die Schnittstellen der Gemeindeverwaltung (mit den für die Bildung massgebenden 
Abteilungen Schulverwaltung, Finanzen sowie Bau und Liegenschaften) mit der Volksschule 
werden vom Gemeinderat in dessen Geschäftsordnung geregelt.

Folgerung: Keine Änderung der Formulierung

Art. 43 (Schweigepflicht)
Dem Hinweis auf den korrekten Randtitel kann gefolgt werden.

Folgerung: Der Randtitel «Schweigepflicht» wird geändert in «Amtsgeheimnis»

Redaktioneller Hinweis zu den geschlechtsneutralen Formulierungen.
Hinweis ist grundsätzlich berechtigt. Allerdings gibt es einige Stellen, an denen bewusst auf 
eine konsequent geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet wurde, weil sie den Text zu 
schwerfällig machen würde. Die Alternative, eine Generalklausel zu Beginn des Reglementes, 
erscheint allerdings nicht mehr zeitgemäss.

Folgerung: Überprüfung des Textes auf Mängel in der geschlechtsneutralen Formulierung.

VoRPRÜFUnG DURCh DEn Kanton



	

Die Aufbauorganisation in der «Einheitsgemeinde» orientiert 
sich grundsätzlich am vor kurzem eingeführten Geschäfts-
leitungsmodell der Politischen Gemeinde. Die Schulver-
waltung ergänzt als «Abteilung Schulverwaltung» (mit 
allenfalls zusätzlich zugewiesenen Aufgaben) die nach 
Aufgabenbereichen gegliederte Gemeindeverwaltung. 
Die Leitung der Schulverwaltung nimmt in ihrer Funk-
tion als Abteilungsleitung Einsitz in der Geschäftslei-
tung und ist Teil des Führungsteams der Schule. Sie übt 
zudem eine Stabsfunktion für die Schulkommission 
aus.
Die Schulleitungen bleiben sowohl fachlich als auch 
personell-administrativ dem Präsidenten/der Präsidentin 
der Schulkommission unterstellt – dies aus mehreren Gründen:
✓ § 56 Abs. 2 Ziff. 4 des Gesetzes über die Volksschule weist die Anstellung und Entlassung von 

Schulleitungen der Schulgemeinde zu. Den ihr zukommenden Aufgaben entsprechend wir-
ken die Schulleitungen praktisch ausschliesslich in pädagogischer Führungsfunktion (Schul-
entwicklung, pädagogische und personelle Führung der Lehrpersonen) und weisen damit 
wenig Verbindung zur klassischen Verwaltungsarbeit auf. Aus diesem Grund sollen die Schul-
leitungen auch in der «Einheitsgemeinde» dem Schulpräsidenten/der Schulpräsidentin un-
terstellt bleiben.

✓ Analog dem Gemeindeammann wird der Präsident/die Präsidentin der Schulkommission 
bis dato von den Stimmberechtigten als Mischfunktion (mit vergleichsweise hohem fixem 
Pensum) mit sowohl strategischem als auch operativem Auftrag gewählt – zu diesem ope-
rativen Auftrag gehört (im Sinne eines Rektors) auch die Führung der Schulleitungen.

✓ Hinzu kommt, dass die Schulleitung in pädagogischen Belangen durch die kantonale Schul-
aufsicht unterstützt und teilweise verpflichtet wird und deshalb eine grundsätzliche Be-
schneidung kommunaler Kompetenzen besteht.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Vereinigung der Volksschulgemeinde mit der Politi-
schen Gemeinde zwingend eine Professionalisierung der Liegenschaftenverwaltung – und 
zwar auf Verwaltungsstufe – voraussetzt. Die vorgenommene Verwaltungsanalyse geht von 
einem notwendigen Pensum von ca. 50 Stellenprozenten bei einem (gegenüber heute) erhöh-
ten Anforderungsprofil aus.

DIE oRaGnISatIon DER «EInhEItSGEMEInDE»
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1. Wahlen
a. Wahlintervall
Bisher mussten die Bürger alle 2 Jahre für Behördenwahlen an die Urne gebeten werden, 
weil Gemeinderat, Schulbehörde, GRPK und RPK alternierend gewählt werden mussten.
Neu finden nur noch alle 4 Jahre Wahlen statt. Gemeinderat, Schulkommission und GRPK 
werden neu am gleichen Wahltermin besetzt.

b. Behördenzusammensetzung
Wer Bisher Neu
Gemeinderat Gemeindeammann und  

6 Mitglieder
Gemeindeammann, Präsident/ 
Präsidentin der Schulkommission 
und 5 Mitglieder

Schulbehörde Präsident und 4 Mitglieder fällt weg
Schulkommission Präsident/Präsidentin  

und 4 Mitglieder
RPK (VSG) 3 Mitglieder und 2 Ersatzmitglieder fällt weg
GRPK (PGS) 3 Mitglieder 3 Mitglieder und 2 Ersatzmitglieder

2. Gemeindeversammlungen
a. Botschaften

Die Stimmberechtigten erhalten nur noch eine Botschaft zugestellt. Die bisherige Dop-
pelbotschaft (Politische Gemeinde und Schulgemeinde) entfällt.

b. Versammlungen
Es findet nur noch eine Gemeindeversammlung statt. Bisher mussten am gleichen 
Abend zwei Gemeindeversammlungen abgehalten werden. Die neue Politische Ge-
meinde kennt nur noch:
✓ einen Finanzhaushalt
✓ ein Budget
✓ eine Rechnung
✓ einen Steuerfuss

3. Was ändert sich für den Bürger
Für den Bezug von Dienstleistungen, die Reservation von Räumen, die Veranlassung von 
Mutationen, die Einreichung von Gesuchen und viele weitere Behördengänge muss neu 
nur noch ein Ansprechpartner kontaktiert werden. Dies vereinfacht den Zugang zu zahlrei-
chen Dienstleistungen der Gemeinde.

4. Was bleibt für die Eltern gleich
Als Anlaufstelle in Schulfragen stehen Lehrer, Schulleiter und Schulsekretariat an den bishe-
rigen Standorten weiterhin zur Verfügung. Über die Schule wird im «sirnachaktuell» weiter-
hin auf separaten Seiten informiert.

WaS änDERt SICh FÜR DEn BÜRGER
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Häufig gestellte Frage/Bemerkung Antwort
Warum sollen zwei gut  
funktionierende und starke  
Gemeinden zusammengeführt 
werden?

Eine Vereinigung verspricht insbesondere für die  
Entwicklung der Gemeinde als Ganzes (und gerade weil 
beide Gemeinden bereits stark sind und keine grösseren 
Probleme aufweisen) optimale Voraussetzungen.  
Sirnach hat die Chance, seine Position als regionales  
Zentrum weiter zu stärken.
Nicht zuletzt wird es für die Bevölkerung und die Stimm-
berechtigten transparenter und einfacher, erhalten sie doch 
alle kommunalen Dienstleistungen quasi aus einer Hand  
und sind Souverän nur noch einer Gemeinde.

Verliert die Schule nicht an  
Bedeutung bzw. wird ihre Position 
nicht geschwächt?

Die Schulbehörde hat in einigen «bildungsfernen» Bereichen 
(z.B. Liegenschaftenunterhalt) zwar nicht mehr in gleichem 
Masse abschliessende Kompetenzen wie heute, in ihrem 
Kerngeschäft (siehe auch Frage zu den Kompetenzen der 
Schulkommission) bleibt sie hingegen eigenständig.  
Aus zwei Gründen kann sogar davon ausgegangen werden, 
dass das Thema Bildung an Bedeutung gewinnt:
a) weil die Thematik neu im Gemeinderat vertreten ist; und
b) weil sich die Schulkommission auf das Thema Bildung 

konzentrieren kann.
Wo sind Synergieeffekte bzw.  
Effizienzgewinne zu erwarten?

In den Bereichen Liegenschaftenverwaltung und -unterhalt, 
Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Personaladministration, 
Jugendsozialarbeit, IT, Versorgung, Versicherungswesen u.a.

Wo ist eine Professionalisierung  
zu erwarten?

Namentlich in Aufgabenbereichen, in welchen die Ver-
waltung zentral ein bedeutend grösseres Volumen zu 
bearbeiten hat, also z.B. in der Liegenschaftenverwaltung/
im Liegenschaftenunterhalt (hier sind neue Ressourcen/
Qualifikationen auf Stufe Verwaltung bereit zu stellen), im 
Submissionswesen, im Personalwesen etc.
Durch eine professionellere Verwaltung werden zudem  
Behördenmitglieder von operativen Aufgaben entlastet, 
womit eine Fokussierung auf ihre strategische Aufgabe 
möglich ist.

DIE WIChtIGStEn FRaGEn UnD antWoRtEn



	

Häufig gestellte Frage/Bemerkung Antwort
Wird durch die Vereinigung  
Geld eingespart?

Einsparungen (z.B. infolge Reduktion der Anzahl  
Behördenmitglieder, der effizienteren Nutzung von  
Maschinen, dem günstigeren Einkauf von Energie/ 
Materialien etc.) stehen auch gewisse Mehraufwände  
(Ausbau Verwaltung, Koordinationskosten in einer  
Anfangsphase etc.) gegenüber. Eine «Einheitsgemeinde» 
hat zwar das Potenzial, langfristig weniger kostenintensiv 
zu sein, als zwei eigenständige Gemeinden, solche Über-
legungen stehen aber nicht im Zentrum. Die Bildung einer 
«Einheitsgemeinde» ist niemals eine «Sparübung».

Entstehen der «Einheitsgemeinde» 
finanzielle Nachteile infolge tieferer 
Kantonsbeiträge?

Sowohl die Beiträge an die Politische Gemeinde als auch an 
die Schulgemeinde bemessen sich ausschliesslich aufgrund 
von Kriterien, die bei einer Vereinigung nicht verändert  
werden: Einwohnerzahl, Steuerkraft/Einwohner,  
Sozialhilfekosten, Anzahl Schülerinnen und Schüler, 
Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler aus fremd-
sprachigen Ländern, Besoldungskosten Schulleitung und 
Lehrpersonal, Klassensystem.

Wird der Präsident/ 
die Präsidentin der Schulkommission 
von den Stimmberechtigten gewählt 
oder das Ressort Bildung in der 
Konstituierung einem Gemeinderat 
zugewiesen?

Der Präsident/Die Präsidentin der Schulkommission ist  
zwingend vom Volk zu wählen (§ 62 Gesetz über die  
Volksschule, § 2 Abs. 1 Verordnung des Regierungsrates 
über die Vereinigung von Schulgemeinden und Politischen 
Gemeinden) und nimmt von Amtes wegen Einsitz im  
Gemeinderat. Er ist neben dem Gemeindeammann das 
einzige Mitglied im Gemeinderat, dessen Ressort bereits bei 
der Urnenwahl festgelegt ist.

Wird die Schulkommission von den 
Stimmberechtigten gewählt oder 
durch den Gemeinderat bestimmt?

Die fünfköpfige Schulkommission wird durch die Stimm-
berechtigten an der Urne gewählt.
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Häufig gestellte Frage/Bemerkung Antwort
Welche Kompetenzen hat  
die Schulkommission?

§ 29 der Gemeindeordnung regelt, in Übereinstimmung mit 
§ 6 der Verordnung des Regierungsrates über die Vereini-
gung von Schulgemeinden und Politischen Gemeinden die 
Kompetenzen der Schulkommission.
Die Schulkommission ist zuständig für die Belange der Volks-
schule gemäss kantonalem Gesetz über die Volksschule und 
zugehörigen Verordnungen, soweit für Geschäfte gemäss 
Gemeindeordnung nicht der Gemeinderat zuständig ist.
Sie überwacht die Schulführung. Sie genehmigt Konzepte 
und erlässt die erforderlichen Weisungen. 
Die Schulkommission entscheidet unter Vorbehalt des 
Rekursrechts an das Departement für Erziehung und Kultur 
abschliessend über
a) Organisatorische Massnahmen wie Errichtung und  

Aufhebung von Lehrstellen und Schulleitungsstellen, 
Festsetzung der Unterrichtszeiten, Zuteilung der  
Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Schulhäuser 
und Abteilungen, Bewilligung von Schuleinstellungen 
und Schulanlässen, Festlegung der Probezeit 

b) Anstellung und Entlassung von Lehrkräften sowie der 
Schulleitungen

c) Die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler
d) Pädagogische Massnahmen
e) Disziplinarmassnahmen gegenüber Lehrkräften sowie 

Schülerinnen und Schülern
f) Einreichung von Gefährdungsmeldungen an die Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde
Die Schulkommission stellt dem Gemeinderat
Antrag für
a) Jährliches Budget für den laufenden Betrieb
b) Neue einmalige, nicht gesetzlich gebundene Ausgaben 

über CHF 100 000.–
c) Neue jährlich wiederkehrende, nicht gesetzlich  

gebundene Ausgaben über CHF 20 000.–
d) Grundstücksgeschäfte für die Belange der Schule
e) Abschluss von Miet-, Pacht- und Werkverträgen
f) Anstellung des Abteilungsleiters oder der Abteilungs-

leiterin Schulverwaltung der Gemeindeverwaltung
Alle übrigen Geschäfte im Kompetenzbereich des Gemein-
derates soweit dieser sie nicht ausdrücklich an die Schul-
kommission delegiert hat

Neben den «klassischen» Aufgaben können der Schul-
kommission weitere Aufgabenbereiche zugewiesen werden, 
die einen Bezug zum Thema Bildung haben (z.B. Jugend-
arbeit, Bibliothek, Tagesstrukturen).
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Häufig gestellte Frage/Bemerkung Antwort
Werden alle finanziellen Entscheide 
im Gemeinderat getroffen?

Die Schulkommission verfügt in der Gemeindeordnung über 
definierte eigenständige Finanzkompetenzen, welche es ihr 
ermöglichen, ihre Aufgaben selbständig wahrzunehmen.

Kann der Gemeinderat bauliche 
Vorhaben der Schulkommission 
ablehnen?

Im Rahmen ihrer eigenständigen Finanzkompetenzen  
kann die Schulkommission weiterhin bauliche Vorhaben 
realisieren. Ansonsten erfolgt je nach Höhe der Kosten ein 
Antrag der Schulkommission an (und der abschliessende  
Entscheid durch) den Gemeinderat, die Gemeindever-
sammlung oder allenfalls an die Urne. In allen Instanzen  
(in der Gemeindeversammlung und an der Urne wie bis 
anhin) kann ein Antrag der Schulbehörde abgelehnt werden.

Erhält der Verwaltungsleiter in der 
«Einheitsgemeinde« mehr Einfluss?

Die Aufgaben des Verwaltungsleiters beschränken sich 
auf die operative Ebene und die Personalführung in der 
Gemeindeverwaltung (ohne den pädagogischen Bereich). 
Die inhaltlichen und politischen Entscheide trifft wie bisher 
ausschliesslich der Gemeinderat, beziehungsweise im  
pädagogischen Bereich die Schulkommission. Vorbereitet 
werden diese durch die zuständigen Ressortchefs, unter-
stützt durch den betreffenden Abteilungsleiter (im Falle der 
Schule durch den Präsidenten/die Präsidentin der Schul-
kommission beziehungsweise die Schulkommission). In 
diesem Sinne kann bei der Funktion des Verwaltungsleiters 
nicht von Macht gesprochen werden, und er erhält auch in 
der «Einheitsgemeinde» nicht mehr Einfluss.
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Gemeindeordnung
der

Politischen Gemeinde Sirnach

DIE nEUE GEMEInDEoRDnUnG

Die neue Gemeindeordnung als «Einheitsgemeinde» baut auf der – bewährten – bisherigen 
Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde auf. Sie wird mit jenen Bestimmungen ergänzt, 
welche für die Integration der Schule – auf der Stufe Gemeindeordnung – erforderlich sind. 
Dazu werden einige spezifische Bestimmungen aus der bisherigen Gemeindeordnung der 
Volksschulgemeinde Sirnach übernommen.

Von der Schulbehörde genehmigt am: 24. Juni 2013

Vom Gemeinderat genehmigt am: 1. Juli 2013
 Beschluss Nr. 124
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I Allgemeine Bestimmungen

Begriff Art.1

Die Gemeinde Sirnach ist eine Politische Gemeinde gemäss Verfassung und Ge-
setzgebung des Kantons Thurgau.

Aufgaben Art. 2

Die Gemeinde wahrt die gemeinsamen öffentlichen Interessen ihrer Einwohne-
rinnen und Einwohner. Sie besorgt in den Schranken von Verfassung und Gesetz 
ihre Angelegenheiten selbständig und erfüllt die ihr durch die eidgenössische und 
kantonale Gesetzgebung übertragenen Aufgaben. 

Sie erfüllt auch die Aufgaben der Volksschulgemeinde gemäss Gesetz über die 
Volksschule.

Gemeinde-
betriebe

Art. 3

Die Erschliessung des Gebietes der Politischen Gemeinde Sirnach mit einem 
zweckmässigen Strom- und Wasserversorgungsnetz sowie die Versorgung die-
ses Gebietes mit Wasser ist eine öffentliche Aufgabe der Politischen Gemeinde 
Sirnach. Solange und in dem Umfange, als das übergeordnete Recht dem Konsu-
menten keine Wahlfreiheit respektive Durchleitungsrechte gewährt, ist auch die 
Versorgung des Gebietes mit ausreichend elektrischer Energie eine öffentliche 
Aufgabe der Politischen Gemeinde Sirnach.

Die Gemeinde unterstützt Massnahmen zur sparsamen Verwendung von Wasser 
und Energie und fördert die Nutzung erneuerbarer Energien.

Sie sorgt zusammen mit den Zweckverbänden für die Entsorgung von Abwässern 
und Abfällen.

Die Gemeinde kann diese Erschliessungs- und Versorgungsaufgaben durch einen 
Gemeindebetrieb oder durch eine Aktiengesellschaft wahrnehmen, an der die Ge-
meinde die Mehrheit hält.

Schulorte Art. 4

Als Standorte für Schule und Kindergarten gelten Busswil, Egg und Sirnach. Die 
Schulkommission sorgt dafür, dass mittels Verträgen den Sekundarschülern aus 
Busswil der Besuch des Sekundarschulzentrums Ägelsee (Sekundarschulgemein-
de Rickenbach-Wilen) ermöglicht wird. Weitere Schulorte sind mittels Verträgen 
möglich.

Gemeindeordnung
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Zusammen arbeit Art. 5

Die Gemeinde arbeitet, wenn es im Interesse einer zweckmässigen Aufgabener-
füllung liegt, mit anderen Gemeinden sowie mit öffentlichen und privaten Ins-
titutionen zusammen. Sie kann sich insbesondere an Zweckverbänden oder an-
deren Trägerschaften beteiligen, vertragliche Regelungen treffen, mit anderen 
öffentlich-rechtlichen sowie mit privatrechtlichen Körperschaften Leistungsver-
einbarungen abschliessen oder sich an Unternehmen beteiligen.

II Organisation

Organe Art. 6

Die Organe der Gemeinde sind:
1. die Stimmberechtigten
2. die Behörden

a) der Gemeinderat
b) der Gemeindeammann
c) die Schulkommission
d) der Präsident oder die Präsidentin der Schulkommission
e) weitere Kommissionen mit Entscheidungsbefugnis
f) die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
g) das Wahlbüro

3. das Gemeindepersonal

1. Die Stimmberechtigten

Ausübung der 
Rechte

Art. 7

Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte gemäss kantonaler Gesetzgebung an 
der Urne oder an der Gemeindeversammlung aus.

Wahlen an der 
Urne

Art. 8

Die Stimmberechtigten wählen an der Urne:
a) den Gemeindeammann
b) den Präsidenten oder die Präsidentin der Schulkommission
c) die übrigen Mitglieder des Gemeinderates
d) die übrigen Mitglieder der Schulkommission
e) die Mitglieder der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
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Sachgeschäfte 
an der Urne

Art. 9

Die Stimmberechtigten beschliessen an der Urne über:

a) Erlass, Änderung und Aufhebung folgender Reglemente:
•	 Gemeindeordnung
•	 Baureglement und Zonenplan; ausgenommen einzelfallweise Anpassungen 

des Zonenplans innerhalb des Baugebietes
•	 Beitrags- und Gebührenordnung im Bau- und Erschliessungswesen

b) Neue, nicht gebundene Ausgaben
•	 einmalig: über CHF 2 000 000.–
•	 jährlich wiederkehrend: über CHF 200 000.–

c) Erwerb, Veräusserung und Tausch von Grundstücken sowie Genehmigung 
von Baurechtsverträgen, sofern der Wert über CHF 2 000 000.– liegt und das 
Geschäft nicht über das Landkreditkonto abgewickelt wird. 

d) Beitritt oder Austritt aus einem Zweckverband
e) Änderung im Bestand oder im Gebiet der Gemeinde mit Ausnahme von 

Grenzbereinigungen
f) Initiativbegehren gemäss Art. 18 GO

Wahlen an der 
Gemeinde-
versammlung

Art. 10

Die Stimmberechtigten wählen an der Gemeindeversammlung:

a) Das Wahlbüro

Sachgeschäfte 
an der  
Gemeinde-
versammlung

Art. 11

Die Stimmberechtigten beschliessen an der Gemeindeversammlung über:

a) Erlass, Änderung und Aufhebung von Reglementen mit allgemeinverbindli-
chem Inhalt, soweit sie nicht der Urnenabstimmung unterliegen

b) Genehmigung des Voranschlags und Festsetzung des Steuerfusses
c) Genehmigung der Jahresrechnung 
d) Neue, nicht gebundene Ausgaben 
•	 einmalig: über CHF 300 000.– bis CHF 2 000 000.–
•	 jährlich wiederkehrend: über CHF 50 000.– bis CHF 200 000.–

e) Erwerb, Veräusserung und Tausch von Grundstücken sowie Genehmigung von 
Baurechtsverträgen, sofern der Wert über CHF 500 000.– bis CHF 2 000 000.–  
beträgt und das Geschäft nicht über das Landkreditkonto abgewickelt wird. 

f) Veräusserung von mehr als einem Drittel des Aktienkapitals oder der Aktien-
stimmen der EW Sirnach AG

g) Erteilung des Gemeindebürgerrechts

Die Stimmberechtigten nehmen an der Gemeindeversammlung Kenntnis vom:

a) mittelfristigen Finanzplan
b) Jahresbericht
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Fakultatives 
Referendum

Art. 12

Wenn es 300 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach Veröffentlichung im amtli-
chen Publikationsorgan verlangen, sind der Gemeindeversammlung zur Genehmi-
gung zu unterbreiten:
a) Beschlüsse des Gemeinderates über den Verkauf von Grundstücken aus dem 

Landkreditkonto, sofern der Verkaufspreis oder der Bilanzwert CHF 500 000.– 
übersteigt.

Einberufung 
der Gemeinde-
versammlung

Art. 13

Die Gemeindeversammlung wird einberufen, wenn die Geschäfte es erfordern 
oder wenn 300 Stimmberechtigte beim Gemeindeammann schriftlich und unter 
Angabe der Gründe es verlangen.
 
In diesem Falle ist die Gemeindeversammlung spätestens vier Monate nach Einrei-
chung der Unterschriftenliste durchzuführen.

Einladung Art. 14

Die Einladung der Stimmberechtigten zur Gemeindeversammlung erfolgt min-
destens 14 Tage vorher durch Zustellung des Stimmrechtsausweises und der 
schriftlichen Einladung mit Angabe der Traktanden.

Botschaft Art. 15

Zu Sachgeschäften ist den Stimmberechtigten mit der Einladung eine Botschaft 
zur Erläuterung mit den Anträgen des Gemeinderates zuzustellen.

Im gleichen Haushalt lebende Ehepaare erhalten nur eine Botschaft. Auf Wunsch 
können Ehepartner eine zusätzliche Botschaft bei der Gemeindekanzlei beziehen.

Traktanden Art. 16

An der Gemeindeversammlung können nur Geschäfte behandelt werden, die vom 
Gemeinderat vorberaten wurden und auf der Traktandenliste stehen.

Anträge zu nicht 
traktandierten 
Geschäften

Art. 17

Anträge zu nicht traktandierten Geschäften können mit einfachem Mehr der Stim-
menden erheblich erklärt werden. Erheblich erklärte Anträge gehen zur Prüfung 
und Berichterstattung an den Gemeinderat. Sie sind in der Regel an der nächsten 
Gemeindeversammlung, spätestens jedoch innert 8 Monaten vorzulegen.
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Offene  
Abstimmungen 
und Wahlen

Art. 18

Die Abstimmungen und Wahlen an der Gemeindeversammlung erfolgen offen, 
sofern nicht das Gesetz die geheime Stimmabgabe verlangt oder mindestens ein 
Viertel der Stimmenden einem Antrag auf geheime Abstimmung zustimmt. Über 
diesen Antrag darf nicht diskutiert werden.

Protokoll Art. 19

Das Protokoll der Gemeindeversammlung soll eine kurze und sachliche Wiederga-
be der Verhandlungen, Anträge und Beschlüsse enthalten. Es ist vom Versamm-
lungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen und der nächsten Gemein-
deversammlung zur Genehmigung zu unterbreiten.

Initiative Art. 20

Mit einer Initiative kann der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Reg-
lementen oder Beschlüssen beantragt werden, die der Beschlussfassung an der 
Urne unterliegen.

Eine Initiative ist zustande gekommen, wenn sie innerhalb von drei Monaten ab 
amtlicher Publikation des Initiativbegehrens von mindestens 300 Stimmberech-
tigten unterzeichnet worden ist.

Der Gemeinderat hat den Vorschlag zu prüfen und spätestens innert einem Jahr 
nach Einreichung mit einem Antrag und einem allfälligen Gegenvorschlag den 
Stimmberechtigten zum Entscheid zu unterbreiten.

Im Übrigen gelten die Verfahrensvorschriften in der Kantonsverfassung und im 
Gesetz über Wahlen und Abstimmungen sinngemäss.

2. Die Behörden

a) Der Gemeinderat

Zusammen-
setzung

Art. 21

Der Gemeinderat besteht aus dem Gemeindeammann als Vorsitzendem, dem 
Präsidenten oder der Präsidentin der Schulkommission und fünf weiteren Mitglie-
dern.
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Aufgaben und 
Kompetenzen

Art. 22

Der Gemeinderat hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:
a) Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung
b) Erlass, Änderung und Aufhebung von Verordnungen
c) Einberufung der Gemeindeversammlung und Anordnung von Urnengängen, 

Vorberatung der entsprechenden Geschäfte, Genehmigung der Anträge und 
Botschaften

d) Bestimmung der Entwicklungsziele der Gemeinde in einem Leitbild und Erstellung 
einer rollenden mittelfristigen Aufgaben- und Finanzplanung

e) Verantwortung für die Führung des Gemeindehaushalts, Beschluss über Kredit-
aufnahmen

f) Beschlüsse über
•	 gebundene Ausgaben
•	 neue einmalige Ausgaben bis CHF 300 000.– 
•	 neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 50 000.–
•	 Erwerb, Veräusserung, Tausch oder Vergabe im Baurecht von Grundstücken im 

Rahmen des Reglementes über das Landkreditkonto sowie bis zu einem Wert 
von CHF 500 000.–

g) Abschluss von Miet-, Pacht- und Werkverträgen
h) Abschluss von Verträgen über die Übertragung von Gemeindeaufgaben an öffent-

lich-rechtliche oder privatrechtliche Organisationen oder Unternehmen
i) Abschluss von Konzessionsverträgen und Leistungsvereinbarungen
j) Beschlüsse über die Aufnahme von Strassen und Wegen in das Gemeindenetz so-

wie über die Aufhebung oder Abtretung von Gemeindestrassen oder -wegen
k) Beschlüsse über die Anhebung von Prozess- und Enteignungsverfahren
l) Beschlüsse über Grenzbereinigungen
m) Rekursinstanz gegenüber Verfügungen von Verwaltungsstellen und Kommissio-

nen, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt
n) Wahrnehmung der Aktionärsrechte an der EW Sirnach AG einschliesslich Ausübung 

von Bezugsrechten ohne betragliche Beschränkung
o) Festlegung der Tarife für die Abwasserbeseitigung
p) Genehmigung allgemeingültiger Tarife der EW Sirnach AG für die Lieferung von 

Wasser unter Vorbehalt von vertraglichen Sonderregelungen, die dem Gemeinde-
rat zur Kenntnis zu bringen sind

q) Beschluss über die Schaffung neuer und die Aufhebung bestehender Stellen in der 
Gemeindeverwaltung sowie Erlass und Änderung der erforderlichen Stellenbe-
schriebe

r) Anstellung des Gemeindeschreibers oder der Gemeindeschreiberin sowie der Ab-
teilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen und Regelung der Stellvertretung

s) Regelung der Anstellungsbedingungen des Gemeindepersonals, soweit für das Per-
sonal der Schule nicht kantonale Bestimmungen massgebend sind, sowie der Be-
soldungen von Gemeinderat, Gemeindeammann, Schulkommission und Präsident 
oder Präsidentin der Schulkommission
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t) Folgende Ernennungen:
•	 Vizegemeindeammann
•	 selbständige Gemeindefunktionäre ausserhalb der Verwaltung
•	 Vorsitzende und Mitglieder von Kommissionen mit Ausnahme der vom Volk 

gewählten Schulkommission
•	 Delegierte in Zweckverbänden, Vereinen und anderen Organisationen

u) Erledigung sämtlicher übrigen Geschäfte, die ihm nach Gesetz, nach Gemeinde-
reglementen oder aufgrund von Gemeindebeschlüssen ausdrücklich zugewiesen 
sind oder für deren Erledigung nicht ausdrücklich die Zuständigkeit eines anderen 
Gemeindeorgans vorgesehen ist.

Delegation von 
Aufgaben

Art. 23

Der Gemeinderat kann einzelne Aufgaben und Befugnisse einem aus seinen Mit-
gliedern gebildeten Ausschuss, dem Gemeindeammann, dem Präsidenten oder 
der Präsidentin der Schulkommission, einem einzelnen Mitglied oder der Gemein-
deverwaltung übertragen.

Kommissionen 
ohne Entschei-
dungsbefugnis

Art. 24

Der Gemeinderat bestellt für beratende, begutachtende oder überwachende Auf-
gaben Kommissionen ohne Entscheidungsbefugnis, soweit dies ein Gemeindere-
glement oder ein Gemeindebeschluss verlangt oder er es für zweckmässig erach-
tet. Der Gemeinderat erteilt die Aufträge.

Die Kommissionen erstatten dem Gemeinderat Bericht und stellen die notwen-
digen Anträge.

Geschäftsord-
nung

Art. 25

Der Gemeinderat gibt sich für seine Tätigkeit eine Geschäftsordnung.

Diese regelt insbesondere auch die Aufteilung der Gemeinderatsgeschäfte in Res-
sorts sowie die Zusammenarbeit und Kompetenzabgrenzung zwischen Gemein-
derat, Schulkommission, übrigen Kommissionen, Gemeindeammann, Präsident 
oder Präsidentin der Schulkommission und Gemeindeverwaltung.

Information Art. 26

Der Gemeinderat informiert aktuell und umfassend über seine Tätigkeit, soweit 
nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.

Für wesentliche Geschäfte führt er Vernehmlassungen, Anhörungen oder öffent-
liche Orientierungsversammlungen durch.

Er bestimmt die amtlichen Publikationsorgane.



	

b) Der Gemeindeammann

Aufgaben und 
Befugnisse

Art. 27

Der Gemeindeammann übt selbständig jene Befugnisse aus, die ihm nach der 
kantonalen Gesetzgebung und den kommunalen Reglementen und Beschlüssen 
übertragen sind. 

Er führt im Rahmen der Geschäftsordnung die Gemeindeverwaltung.

Er vertritt die Gemeinde nach aussen. Er pflegt im Hinblick auf eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit engen Kontakt mit allen Organisationen und Amtsstellen, die in 
irgendeiner Weise die Interessen der Gemeinde berühren, sowie mit Vereinen und 
Körperschaften innerhalb der Gemeinde. 
 
Er führt den Vorsitz im Gemeinderat und an der Gemeindeversammlung. 

Er führt zusammen mit dem Gemeindeschreiber oder der Gemeindeschreiberin 
die rechtsverbindliche Unterschrift für die Gemeinde und unterzeichnet mit ihm 
bzw. mit ihr alle Beschlüsse, Protokolle und Weisungen namens des Gemeindera-
tes.

Er besorgt im Auftrag des Gemeinderates die Information an die Bevölkerung.

Die exakte Abgrenzung der Befugnisse von Gemeindeammann und Gemeinderat 
erfolgt in der Geschäftsordnung.

c) Die Schulkommission

Zusammen-
setzung

Art. 28

Die Schulkommission besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und vier 
weiteren Mitgliedern.
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Aufgaben und 
Kompetenzen

Art. 29

Die Schulkommission ist zuständig für die Belange der Volksschule gemäss kan-
tonalem Gesetz über die Volksschule und zugehörigen Verordnungen, soweit für 
Geschäfte gemäss dieser Gemeindeordnung nicht der Gemeinderat zuständig ist. 

Sie überwacht die Schulführung. Sie genehmigt Konzepte und erlässt die erforder-
lichen Weisungen.

Die Schulkommission entscheidet unter Vorbehalt des Rekursrechts an das Depar-
tement für Erziehung und Kultur abschliessend über:
a)  Organisatorische Massnahmen wie Errichtung und Aufhebung von Lehrstel-

len und Schulleitungsstellen, Festsetzung der Unterrichtszeiten, Zuteilung der 
Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Schulhäuser und Abteilungen, Be-
willigung von Schuleinstellungen und Schulanlässen, Festlegung der Probezeit

b)  Anstellung und Entlassung von Lehrkräften sowie der Schulleitungen
c)  Die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler
d)  Pädagogische Massnahmen
e)  Disziplinarmassnahmen gegenüber Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schü-

lern
f)  Einreichung von Gefährdungsmeldungen an die Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörde

Die Schulkommission stellt dem Gemeinderat Antrag für:
a)  Jährliches Budget für den laufenden Betrieb
b)  Neue einmalige, nicht gesetzlich gebundene Ausgaben über CHF 100 000.–
c)  Neue jährlich wiederkehrende, nicht gesetzlich gebundene Ausgaben über 

CHF 20 000.–
d)  Grundstücksgeschäfte für die Belange der Schule
e)  Abschluss von Miet-, Pacht- und Werkverträgen
f)  Anstellung des Abteilungsleiters oder der Abteilungsleiterin Schulverwaltung 

der Gemeindeverwaltung
g)  Alle übrigen Geschäfte im Kompetenzbereich des Gemeinderates soweit dieser 

sie nicht ausdrücklich an die Schulkommission delegiert hat

Delegation von 
Aufgaben

Art. 30

Die Schulkommission kann einzelne Aufgaben und Befugnisse einem aus ihren 
Mitgliedern gebildeten Ausschuss, dem Präsidenten oder der Präsidentin, einem 
einzelnen Mitglied, den Schulleitungen oder der Gemeindeverwaltung übertra-
gen, sofern die kantonale Gesetzgebung dies zulässt.

Geschäfts-
ordnung

Art. 31

Die Schulkommission erlässt eine Geschäftsordnung, in der sie ihre Tätigkeit, die 
interne Organisation der Volksschule sowie die Aufgabenteilung zwischen Schul-
kommission, Präsident oder Präsidentin und Schulleitungen regelt.
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d) Der Präsident oder die Präsidentin der Schulkommission

Aufgaben und 
Befugnisse

Art. 32

Der Präsident oder die Präsidentin der Schulkommission steht der Volksschule Sir-
nach vor und vertritt diese nach aussen.

Er oder sie leitet die Sitzungen der Schulkommission und führt die Schulleitungen. 

Er oder sie erledigt jene Aufgaben, die ihm oder ihr von der Gesetzgebung, von der 
Gemeindeversammlung, vom Gemeinderat, von der Schulkommission sowie von 
der Geschäftsordnung übertragen werden.

Die exakte Abgrenzung der Befugnisse des Präsidenten oder der Präsidentin und 
der Schulkommission erfolgt in der Geschäftsordnung der Volksschule.

e) Kommissionen

Weitere  
Kommissionen 
mit Entschei-
dungsbefugnis

Art. 33

Der Gemeinderat bestellt weitere Kommissionen mit selbständiger Entschei-
dungsbefugnis, soweit diese durch Gesetz oder ein Gemeindereglement vorgese-
hen sind. Die Zuständigkeiten werden in den rechtssetzenden Erlassen geordnet. 

Der Gemeinderat kann auch Kommissionen im Rahmen eines Globalbudgets oder 
eines verbindlich umschriebenen Auftrages mit dem Vollzug gewisser Aufgaben 
beauftragen.

Für Geschäfte, welche ihre Zuständigkeit übersteigen, stellen die Kommissionen 
Antrag an den Gemeinderat.

Die Kommissionen mit eigener Entscheidungsbefugnis unterstehen der Aufsicht 
des Gemeinderates. Dieser kann Berichte einholen und, soweit es das massgeben-
de Recht zulässt, Richtlinien erlassen.

f) Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Zusammen-
setzung

Art. 34

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission besteht aus drei ordentlichen 
und zwei Ersatzmitgliedern. Sie konstituiert sich selbst.
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Aufgaben Art. 35

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission prüft die Buchhaltung und 
die Jahresrechnung in formeller und materieller Hinsicht. Sie prüft die Einhaltung 
der Kompetenzen durch Gemeinderat, Kommissionen und Gemeindeverwaltung.

Sie ist berechtigt, das Rechnungswesen der gesamten Gemeindeverwaltung je-
derzeit unangemeldet zu kontrollieren. Sie ist befugt, sich alle Akten und Protokol-
le zur Einsicht vorlegen zu lassen und alle Auskünfte zu verlangen, die sie für die 
Durchführung einer einwandfreien Prüfung als notwendig erachtet.

Externe  
Unterstützung

Art. 36

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission wird bei ihrer Aufgabe durch 
eine aussenstehende Revisionsstelle unterstützt. Der Auftrag wird in gegenseiti-
ger Absprache vom Gemeinderat erteilt.

Bericht-
erstattung

Art. 37

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission erstattet dem Gemeinderat 
alljährlich schriftlich Bericht über Umfang und Ergebnis ihrer Prüfungen. Sie kann 
dem Gemeinderat, der Schulkommission oder der Gemeindeverwaltung Verbes-
serungsvorschläge unterbreiten.

Beanstandungen und Anregungen untergeordneter Natur sind den betroffenen 
Stellen direkt zur Kenntnis zu bringen; solche grundsätzlicher Natur oder von fi-
nanzieller Bedeutung sind dem Gemeinderat zu unterbreiten und auf Verlangen 
an einer gemeinsamen Sitzung zu besprechen.

Zur Genehmigung der Jahresrechnung stellt die Geschäfts- und Rechnungsprü-
fungskommission schriftlich Antrag zuhanden der Stimmberechtigten.

g) Das Wahlbüro

Zusammen-
setzung

Art. 38

Das Wahlbüro besteht aus dem Gemeindeammann als Präsidenten, dem Gemein-
deschreiber oder der Gemeindeschreiberin als Aktuar oder Aktuarin sowie 14 wei-
teren, frei zu wählenden Mitgliedern.

Aufgaben Art. 39

Das Wahlbüro leitet die Urnenabstimmungen und Wahlen nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

Die Urnenöffnungszeiten werden durch den Gemeinderat bestimmt.
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3. Das Gemeindepersonal

Aufgaben und 
Befugnisse

Art. 40

Das Gemeindepersonal übt selbständig alle Befugnisse aus, die ihm durch Gesetz-
gebung, Gemeindereglemente, Stellenbeschriebe und Beschlüsse des Gemeinde-
rates übertragen sind.

Schulleitung Art. 41

Die Aufgaben der Schulleitung richten sich nach dem Gesetz über die Volksschule. 
Die Schulkommission kann den Schulleitungen weitere Aufgaben und Kompeten-
zen übertragen.

Anstellungs-
bedingungen

Art. 42

Der Gemeinderat regelt die Anstellungsbedingungen und legt jährlich das Ge-
samtbudget für die Besoldung des Gemeindepersonals fest. Vorbehalten bleiben 
die Bestimmungen des Kantons für Lehrpersonen und Schulleitungen.

Amtsgeheimnis Art. 43

Die Schweigepflicht richtet sich nach der Verordnung des Regierungsrates über 
die Rechtsstellung des Staatspersonals.

III Finanzhaushalt

Grundsätze Art. 44

Der Gemeinderat ist für eine einwandfreie Rechnungsführung und eine sichere 
Vermögensverwaltung verantwortlich. Er sorgt dafür, dass die verfügbaren Mit-
tel sparsam, wirtschaftlich und wirkungsvoll eingesetzt werden. 

Der Finanzhaushalt ist mittelfristig ausgeglichen zu gestalten. Die Wirtschaftsla-
ge ist angemessen zu berücksichtigen. Die Abschreibungen sind so anzusetzen, 
dass mittelfristig die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert 
werden können.

Finanzplanung Art. 45

Die Finanzpolitik basiert auf einer mittelfristigen Investitions- und Finanzpla-
nung, die auf das langfristige Leitbild der Gemeinde abzustimmen und jährlich 
an die aktuelle Entwicklung anzupassen ist.
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Voranschlag Art. 46

Die für den laufenden Gemeindehaushalt erforderlichen Mittel und Kredite wer-
den jährlich über den Voranschlag für die laufende Rechnung bewilligt.
Für einzelne klar abgegrenzte Bereiche kann der Voranschlag auch als Globalbud-
get – verbunden mit einem klar umschriebenen Leistungsauftrag - vorgelegt wer-
den.

Bewilligung von 
neuen Ausgaben

Art. 47

Ein ausdrücklicher Beschluss ist erforderlich für
a)  Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung
b)  für neue Ausgaben, die im Voranschlag der laufenden Rechnung nicht enthal-

ten sind
Die Zuständigkeit bestimmt sich nach der Finanzkompetenz gemäss dieser Ge-
meindeordnung.

Gegenstand des Ausgabenbeschlusses ist die Netto-Belastung der Gemeinde, das 
heisst der Betrag, der sich nach Abzug der feststehenden Beiträge Dritter ergibt.

Den Ausgaben gleichgestellt sind allfällige Einnahmenausfälle

Gebundene 
Ausgaben

Art. 48

Als gebunden gelten Ausgaben, die sich ohne grösseren Ermessensbereich aus 
rechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde ergeben, sowie reine Ersatzbeschaf-
fungen für früher ordentlich beschlossene Neuanschaffungen.

IV Rechtspflege

Rechtsmittel Art. 49

Die Rechtsmittel richten sich nach der kantonalen Gesetzgebung, insbesondere 
dem Gesetz über die Gemeinden, dem Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht 
und dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.

V Schlussbestimmungen

Inkrafttreten Art. 50

Diese Gemeindeordnung tritt nach der Annahme durch die Stimmberechtigten 
und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Thurgau auf 
den 1. Januar 2015 in Kraft und ersetzt die Gemeindeordnung der Politischen Ge-
meinde Sirnach vom 22. September 2002 und die Gemeindeordnung der Volks-
schulgemeinde Sirnach vom 30. Mai 2012.
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VI Übergangsbestimmungen

Verkürzung bzw. 
Verlängerung 
Amtsdauer

Art. 51

Die Amtsdauer des Gemeinderates der Amtsperiode 2011–2015, welche ordentli-
cherweise bis zum 31. Mai 2015 dauert, endet bereits am 31. Dezember 2014.

Die Amtsdauer des Gemeinderates der Amtsperiode 2015 – 2019, welche ordentli-
cherweise am 1. Juni 2015 beginnt, beginnt bereits am 1. Januar 2015.

Übernahme von 
Rechten und 
Pflichten

Art. 52

Die Politische Gemeinde übernimmt mit Inkrafttreten dieser Gemeindeordnung 
sämtliche Rechte und Pflichten, Aktiven und Passiven sowie Verträge und Verein-
barungen der bisherigen Volksschulgemeinde Sirnach.
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Am 24. Juni 2013 hat die Schulbehörde und am 1. Juli 2013 hat der Gemeinderat die Anträge der 
Projektgruppe je einzeln beraten. Sie sind unabhängig voneinander zum Schluss gekommen, 
dass die Chancen einer Einheitsgemeinde Sirnach deren Risiken überwiegen.

Beide Behörden haben sich in einer knapp 2 jährigen Projektierungsphase intensiv mit der Bil-
dung einer «Einheitsgemeinde» auseinandergesetzt und den heute vorliegenden Entwurf für 
eine neue Gemeindeordnung einstimmig genehmigt. 

Wir von der Schulbehörde… …und wir vom Gemeinderat…

…sind überzeugt, mit der geplanten Vereinigung der Volksschulgemeinde Sirnach und der 
Politischen Gemeinde Sirnach zu einer «Einheitsgemeinde» Sirnach die strategisch richtigen 
Schlüsse auf die Herausforderungen unserer Zeit zu ziehen.

Nach einer Zeit intensiver Auseinandersetzungen mit dem Thema und aufgrund der gewon-
nen Erkenntnisse, legen wir Ihnen dieses Geschäft mit Freude zur Abstimmung an der Urne 
vor.

Wir empfehlen Ihnen, der neuen Gemeindeordnung und damit dem Zusammenschluss der 
Volksschulgemeinde Sirnach mit der Politischen Gemeinde Sirnach zu einer «Einheitsgemein-
de» per 1. Januar 2015 zuzustimmen.

EMPFEhlUnG DER SChUlBEhÖRDE UnD DES GEMEInDERatES



	

BESChlÜSSE DER SChUlBEhÖRDE UnD DES GEMEInDERatES

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig:
Die Volksschulbehörde beschliesst einstimmig:

1. Das Projekt «Einheitsgemeinde Sirnach» wird weiter verfolgt.
2. Die vorliegende modifizierte Fassung der neuen Gemeindeordnung wird genehmigt. Sie 

wird den Stimmbürgern zum definitiven Entscheid über die Bildung einer «Einheitsgemein-
de» (Integration der Schule in die Politische Gemeinde) zum Entscheid vorgelegt.

3. Die Urnenabstimmung wird auf den 24. November 2013 festgelegt. Die Gemeindekanzlei 
wird mit der Erarbeitung der Abstimmungsbotschaft, basierend auf der Informationsbro-
schüre für die Vernehmlassung, beauftragt. Die Abstimmungsbotschaft ist dem Gemein-
derat und der Volkschulbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

4. Die bestehende gemeinsame Projektgruppe aus Politischer Gemeinde und Volksschulge-
meinde wird mit der weiteren Bearbeitung des Projektes bis zum Abschluss gemäss vorge-
legtem Arbeits- und Zeitplan betraut. Sie erstattet dem Gemeinderat regelmässig Bericht 
über ihre Arbeit und legt ihm wesentliche Entscheide zur Beschlussfassung vor.

5. Die Projektgruppe wird weiterhin fachlich begleitet und unterstützt durch Dr. Christoph 
Tobler, Public Consulting, Arbon. Die Verrechnung erfolgt weiterhin gemäss Zeitaufwand 
zum bisherigen Ansatz von Fr. 210.– pro produktive Stunde zuzüglich Reisespesen und 8.0 % 
Mehrwertsteuer.

6. Dieser gemeinsame Beschluss von Gemeinderat und Schulbehörde wird wie folgt kommu-
niziert:
✓ Anfangs August: Schriftliche Information an alle Teilnehmer an der Vernehmlassung 

(durch Zustellung des Papiers «Würdigung der Vernehmlassung über das Projekt «Ein-
heitsgemeinde Sirnach»)

✓ Im Rahmen der nächsten Informationsaustauschgefässe gegenüber den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Politischen Gemeinde und der Volksschulgemeinde

✓ Mitte August: Information der Medien an einer Pressekonferenz.
7. Im Hinblick auf die Urnenabstimmung am 24. November 2013 wird nach Zustellung der 

Abstimmungsbotschaft anfangs November eine öffentliche Informationsveranstaltung 
durchgeführt.

Am 24. Juni 2013 hat die Schulbehörde den untenstehenden Beschlüssen einstimmig  
zugestimmt.

Am 1. Juli 2013 hat der Gemeinderat den untenstehenden Beschlüssen einstimmig  
zugestimmt.
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